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Regierungsbezirk Münster

31. Änderung des Regionalplans Münsterland 

Festlegung eines Gewerbe- und Industrieansiedlungsbereiches im Allgemeinen
Freiraum und Agrarbereich, der überlagert wird von einem Bereich zum Schutz
der Landschaft und landschaftsorientierten Erholung und einem Bereich zum 
Grundwasser- und Gewässerschutz im Rahmen eines Flächentausches auf 
dem Gebiet der Stadt Rhede im Regionalplan

Aufgestellt durch Feststellungsbeschluss des Regionalrates Münster am 13.12.2021
Bekanntgemacht im Gesetz- und Verordnungsblatt NRW am 30.03.2022
Berichtigung der Bekanntmachung im Gesetz- und Verordnungsblatt NRW am 22.04.2022
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